
Bundesverfassungericht

Verfassungsbeschwerden gegen niedersächsische 
Kostendämpfungspauschale ohne Erfolg
Das Beamtenrecht des Landes Niedersachsen sah für die
Jahre 1999, 2000 und 2001 jährliche Pauschalabschläge
bei der Gewährung von Beihilfeleistungen vor. Diese betru-
gen - je nach Besoldungsgruppe des Beamten - zwischen
200,- DM und 1.000,- DM im Kalenderjahr. Die gegen die
"Kostendämpfungspauschale" gerichteten Verfassungsbe-
schwerden mehrerer Beamter und Pensionäre wurden von
der 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfas-
sungsgerichts mangels Erfolgsaussicht nicht zur Entschei-
dung angenommen. 
Dem Nichtannahmebeschluss liegen im Wesentlichen fol-
gende Erwägungen zu Grunde:
Nach der gesetzlichen Konzeption ergänzt die Beihilfe die
Eigenvorsorge des Beamten. Sie deckt nur einen Teil der
aus Anlass von Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfäl-
len entstehenden Aufwendungen des Beamten ab. Für den
von der Beihilfe nicht abgedeckten Teil der Aufwendungen
hat der Beamte selbst Vorsorge zu treffen. Hierfür stellt der

Besoldungsgesetzgeber dem Beamten einen Alimentati-
onsteil zur Verfügung. Der Alimentationsgrundsatz verpflich-
tet von Verfassungswegen, die für die Krankheitsvorsorge
erforderlichen Kosten bei der Bezügebemessung zu berück-
sichtigen. Die beamtenrechtliche Alimentation wäre nicht
mehr ausreichend, wenn die zur Abwendung von krank-
heitsbedingten Belastungen aufzubringenden Kosten einen
solchen Umfang erreichten, dass der amtsangemessene
Lebensunterhalt des Beamten oder Versorgungsempfän-
gers nicht mehr gewährleistet wäre. Die mit den Abschlägen
der Kostendämpfungspauschale verbundene Verteuerung
der vom Beamten aufzubringenden Krankheitskosten er-
reicht für sich genommen jedoch nicht ein Ausmaß, das den
Schluss zuließe, der Gesetzgeber unterschreite bereits hier-
durch die Mindestanforderungen der verfassungsrechtlich
verbürgten Alimentation.
Beschluss des Bundesverfassungsgericht vom 2. Oktober
2007 – 2 BvR 1715/03; 2 BvR 1716/03; 2 BvR 1717/03 –

Fortbildungsseminar 

„ Zwangsvollstreckung nach dem 8. Buch der ZPO“ 
17. bis 20. Oktober 2007 in der Fachhochschule für Rechtspflege NRW

Ein Bericht von Julia Mägdefrau, Rechtspflegerin Amtsgericht Winsen (Luhe) und 
Christina Unsinn, Rechtspflegerin Amtsgericht Stade

Auch in diesem Jahr lud der Förderverein für Rechtsreform
und Rechtsfortbildung e.V. in Zusammenarbeit mit der Fach-
hochschule für Rechtspflege Nordrhein- Westfalen drei Mit-
glieder des VdR zu einem bundesweiten Fortbildungsseminar
unter der Leitung des Oberamtsanwaltes a.D. Günter Reiß
nach Bad Münstereifel ein. 
Die Möglichkeit, an einem bundesweiten Erfahrungsaus-
tausch teilnehmen zu können, sowie das bekanntermaßen
hohe Niveau, die hervorragende Leitung und die Organisati-
on der bisherigen Seminare sorgten für großen Zuspruch un-
ter den Zwangsvollstreckungsrechtspflegern. 
Auf der Tagesordnung waren insbesondere Themen zu fin-
den, die bereits in der Praxis kontroverse Diskussionen und
Lösungsansätze hervorgebracht haben. Auch die bevorste-
hende Reform des Kontopfändungsschutzes, sowie erste Er-
fahrungen mit dem Gesetz zum Pfändungssschutz der Alters-
vorsorge vom 26.03.2007 ließen ein fundiertes Seminar, mo-
deriert von Dipl.-Rpfl. Thomas Schmidt, FHR Bad Münsterei-
fel, erwarten. 
Bereits der erste Beitrag „Unterhaltspfändung in der Praxis“

des Referenten RiOLG Hans Joachim Wolf, OLG Köln, traf
den Nerv aller Anwesenden und löste eine lebhafte Diskussi-
on aus. Insbesondere wurde erörtert, inwieweit die pauschale
Festsetzung des pfandfreien Betrages nach § 850 d ZPO
dem Einzelfall gerecht wird. Nach diesem gelungenen Ein-
stieg stellte der Direktor des AG Monschau und Fachbe-
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reichsleiter der Gerichtsvollzieherausbildung in Nordrhein-
Westfalen Rainer Harnacke die Schnittstelle in der Zusam-
menarbeit zwischen Rechtspfleger und Gerichtsvollzieher dar
und sensibilisierte somit die Teilnehmer für mögliche Fehler-
quellen, beispielsweise in der  funktionellen Zuständigkeit
beider Vollstreckungsorgane .
Allein die Formulierung des nächsten Themas „Kontoschutz
nach § 850 k ZPO - effektive
Hilfe oder unnötige Arbeit ?“
und die sich hieraus ergebene
hitzige Diskussion unter der
Leitung des Referenten Markus
Schübeler, Rechtspfleger beim
Amtsgericht Paderborn, ließ er-
kennen, wie sehr eine Reform des Kontopfändungsschutzes
in der Praxis erwünscht ist. In den Reihen der Anwesenden,
von denen sich einige auch bereits zum Referentenentwurf
kritisch geäußert hatten, wurde rege prognostiziert: Inwiefern
werden die Gerichte durch das „P-Konto“ tatsächlich entlas-
tet? Wie werden die Kreditinstitute die Reform wohl umset-
zen? Wie kann eine klare Linie bezüglich der teilweisen Dop-
pelzuständigkeit und der verschiedenen Girokontotypen ge-
schaffen werden? Es bot sich genug Material für ein weiteres
Seminar. 
Auch das Referat des Prof. Dr. Peter Metzen, Fachbereichs-
leiter Rechtspflege an der FHR NRW, das sich mit der Ver-
zahnung von Gesamt- und Einzelvollstreckung befasste,
sorgte für eine rege Aussprache bezüglich der praktischen

Anwendung des § 89 InsO. Es stellte sich heraus, dass wir
niedersächsischen Rechtspfleger durch die Anwendung des
Fachmoduls EUREKA-VOLL bestmöglich über die Insolven-
zeröffnung eines Schuldners informiert werden und Verstöße
gegen das Einzelzwangsvollstreckungsverbot somit stets ver-
mieden werden können. Eine derartige zentrale Datenbank,
bzw. eine vergleichbare IT-Unterstützung ist in vielen Bun-

desländern nicht gegeben.
Man kann nur erahnen, wel-
cher zusätzliche Arbeitsauf-
wand durch die Bearbeitung
der sich hieraus ergebenden
Vollstreckungserinnerungen
nach § 766 ZPO entsteht. 

Umso dankbarer waren die Teilnehmer für die Einführung in
die Arbeit mit einer vergleichbaren Software, die von Modera-
tor Thomas Schmidt, zugleich Projektleiter für Mobiliarvoll-
streckungssoftware in Nordrhein-Westfalen, zur Verfügung
gestellt wurde. 
Abgerundet wurde das Seminar durch Übungsmöglichkeiten
am PC sowie durch ein umfangreiches Handout mit vielen
Übersichten und Rechtsprechungshinweisen der jeweiligen
Referenten. Die Teilnahme an dieser jährlich stattfindenden
bundesweiten Fortbildungsveranstaltung ist unbedingt emp-
fehlenswert und man kann gespannt sein, welche Rechts-
problematik im kommenden Jahr auf der Tagesordnung ste-
hen wird.

Aus der Abteilung Hildesheim

Von großem Interesse waren auf der Abteilungsversamm-
lung am 01.11.2007 die Ausführungen des Personaldezer-
nenten des Landgerichts Hildesheim: Kollege JOAR
Bucksch wies darauf hin, dass von diesem Jahr an nur noch
die PEBB§Y-Zahlen für die Personalbedarfsberechnung her-
angezogen werden und keine Vergleichsberechnungen zu
den alten Pensenzahlen mehr durchgeführt werden. Da die
PEBB§Y-Zahlen ausschließlich dazu dienen, für den Haus-
halt des Landes den Bedarf an Justizbediensteten festzu-
stellen und die gleichmäßige Personalausstattung der Ge-
richte zu sichern, sind die PEBB§Y-Zahlen auch verlässlich
genug. Diese Zahlen sollen nicht dazu dienen, die Bela-
stung des einzelnen Mitarbeiters festzustellen. Es erfolgen
allerdings Nacherhebungen zu den Bereichen Grundbuch,
Insolvenz und Register. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.
Vom Vorstand des VdR berichtete die Kollegin Teubert-
Soehring und die Kollegen Trauernicht, Georges und Schrö-
der über die aktuelle Verbandspolitik.
Die Vorsitzenden Teubert-Soehring appellierte an die Kolle-
ginnen und Kollegen, sich für die Bildung von Rechtspfleger-
präsidien einzusetzen. 
Da die Rechtspfegerinnen und Rechtspfleger selbst die Be-

lastungen oft besser beurteilen können, ist ein Rechtspfle-
gerpräsidium eher geeignet, einen gerechten Ausgleich zu
schaffen und die Eigenverantwortung zu stärken. Die Bil-
dung der Präsidien wurde im Übrigen auch durch die Ober-
landesgerichte unterstützt. 
Es gibt verschiedene Modelle von Rechtspflegerpräsidien,
die an verschiedenen Gerichten des Landes Niedersachsen
bereits erprobt werden. Bewährt hat sich dabei das Modell
nach dem GVG, das zum Beispiel beim Amtsgericht Osna-
brück durchgeführt wird. 
Hinsichtlich des neuen Beurteilungssystems ist die Skepsis
des Verbandes geblieben. Es ist allenthalben große Kritik
vorhanden. Das Justizministerium will jedoch mindestens ei-
nen Durchgang an dem neuen System festhalten. 
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Personalratswahlen 
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Liste Verband der Rechtspfleger wählen!

Nur gemeinsam sind wir stark!


